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Gesetz  
zur Änderung des  

Polizeiaufgabengesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 23. Juli 2021

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Polizeiaufgabengesetzes

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. September 1990 (GVBl. 
S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 10. Dezember 2019 (GVBl. S. 691) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird das Wort „Staatlichen“ gestri-
chen.

2. In Art. 7 Abs. 4 wird das Wort „Absätze“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt. 

3. In Art. 10 Abs. 2 wird das Wort „Absatz“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

4. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und das Wort  
„(Gefahr)“ wird gestrichen.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Unter einer solchen konkreten Gefahr (Ge-
fahr) ist eine Sachlage zu verstehen, die 
bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu 
erwartenden Geschehens im Einzelfall mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer 
Verletzung von Schutzgütern der öffentli-
chen Sicherheit oder Ordnung führt.“

b) In Abs. 2 Satz 1 im Satzteil vor Nr. 1 wird das 
Wort „Absatzes“ durch die Angabe „Abs.“ er-
setzt.

c) Abs. 3 wird aufgehoben. 

d) Abs. 4 wird Abs. 3. 

5. Nach Art. 11 wird folgender Art. 11a eingefügt: 

„Art. 11a

Allgemeine Befugnisse bei drohender Gefahr

(1) Wenn die Voraussetzungen des Art. 11 Abs. 1 
und 2 nicht vorliegen, kann die Polizei die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um den Sachverhalt aufzuklären 
und die Entstehung einer Gefahr für ein bedeutendes 
Rechtsgut zu verhindern, wenn im Einzelfall

1. das individuelle Verhalten einer Person die kon-
krete Wahrscheinlichkeit begründet oder

2. Vorbereitungshandlungen für sich oder zusam-
men mit weiteren bestimmten Tatsachen den 
Schluss auf ein seiner Art nach konkretisiertes 
Geschehen zulassen, 

wonach in absehbarer Zeit Angriffe von erheblicher 
Intensität oder Auswirkung zu erwarten sind (drohen-
de Gefahr), soweit nicht die Art. 12 bis 65 die Befug-
nisse der Polizei besonders regeln.

(2) Bedeutende Rechtsgüter sind

1. der Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes,

2. Leben, Gesundheit oder Freiheit,

3. die sexuelle Selbstbestimmung, soweit sie durch 
Straftatbestände geschützt ist, die im Mindest-
maß mit wenigstens drei Monaten Freiheitsstra-
fe bedroht sind, oder

4. Anlagen der kritischen Infrastruktur sowie Kul-
turgüter von mindestens überregionalem Rang.“

6. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. an einer polizeilichen Kontrollstelle, die ein-
gerichtet worden ist,

a) um Straftaten nach § 100a der Straf-
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prozessordnung (StPO) oder Art. 20 
Abs. 1 Nr. 1 und 3, Abs. 2 Nr. 5 bis 7 
des Bayerischen Versammlungsgeset-
zes (BayVersG) zu verhüten, die auf-
grund tatsächlicher Anhaltspunkte zu 
erwarten sind,

b) um gefahrenträchtige Großereignisse 
zu schützen, oder 

c) zum Zwecke spezifischer polizeilicher 
Ermittlungsstrategien der Gefahrenab-
wehr,“.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 

„4Im Fall einer Freiheitsentziehung hat die 
Polizei unverzüglich eine richterliche Ent-
scheidung nach Art. 97 herbeizuführen.“

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

7. Art. 14 wird wie folgt gefasst:

„Art. 14

Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maß-
nahmen vornehmen, wenn

1. eine nach Art. 13 zulässige Identitätsfeststellung 
auf andere Weise nicht oder nur unter erhebli-
chen Schwierigkeiten möglich ist,

2. trotz einer nach Art. 13 getroffenen Maßnahme 
der Identitätsfeststellung Zweifel über die Per-
son oder die Staatsangehörigkeit bestehen,

3. dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-
ten erforderlich ist, weil der Betroffene verdächtig 
ist, eine Tat begangen zu haben, die mit Strafe 
bedroht ist und wegen der Art und Ausführung der 
Tat die Gefahr der Wiederholung besteht oder

4. dies zur Abwehr einer Gefahr oder einer dro-
henden Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut 
erforderlich ist.

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind ins-
besondere

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenab-
drucken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern,

3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,

4. Messungen.

(3) 1Die Polizei kann dem Betroffenen zudem 
Körperzellen entnehmen und diese zur Feststel-
lung des DNA-Identifizierungsmusters molekularge-
netisch untersuchen, wenn dies zur Abwehr einer 
Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut erforderlich 
ist und andere erkennungsdienstliche Maßnahmen 
nicht hinreichend sind. 2Die Entnahme von Körper-
zellen darf nur mit schriftlicher Einwilligung des Be-
troffenen oder auf Anordnung durch den Richter, die 
molekulargenetische Untersuchung nur auf Anord-
nung durch den Richter erfolgen. 3Die einwilligende 
Person ist darüber zu belehren, für welchen Zweck 
die zu erhebenden Daten verwendet werden.

(4) 1Die Polizei kann zur Feststellung der Iden-
tität einer hilflosen Person oder einer Leiche deren 
DNA-Identifizierungsmuster abgleichen, wenn die 
Feststellung der Identität auf andere Weise nicht 
oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich 
ist. 2Zu diesem Zweck dürfen 

1. der hilflosen Person oder Leiche Körperzellen 
entnommen, 

2. Proben von Gegenständen mit Spurenmaterial 
einer relevanten Vergleichsperson genommen 
und 

3. auf Anordnung durch den Richter die Proben 
nach den Nrn. 1 und 2 molekulargenetisch un-
tersucht werden.

3Die DNA-Identifizierungsmuster können zum Zweck 
des Abgleichs in einer Datei gespeichert werden.

(5) 1Ein körperlicher Eingriff darf nur von einem 
Arzt vorgenommen werden. 2Die Körperzellen dür-
fen nur für die molekulargenetische Untersuchung 
nach Abs. 3 und Abs. 4 verwendet werden. 3Die mo-
lekulargenetische Untersuchung darf sich allein auf 
das DNA-Identifizierungsmuster, im Falle des Abs. 4 
soweit erforderlich auch auf das Geschlecht, erstre-
cken. 4Anderweitige Untersuchungen oder anderwei-
tige Feststellungen sind unzulässig. 5Für die Durch-
führung der Untersuchungen gilt § 81f Abs. 2 StPO 
entsprechend.

(6) 1Die Körperzellen sind unverzüglich, spätes-
tens einen Monat nach der Untersuchung zu vernich-
ten, es sei denn, sie dürfen nach anderen Rechtsvor-
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schriften aufbewahrt werden oder werden benötigt

1. zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von 
erheblicher Bedeutung oder Straftaten,

2. zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der polizei-
lichen Maßnahme, wenn eine solche Überprü-
fung zu erwarten steht. 

2Sind die Voraussetzungen nach den Abs. 1, 3 oder 4  
entfallen, sind die erkennungsdienstlichen Unterla-
gen unverzüglich zu vernichten.

(7) 1Der Betroffene kann festgehalten werden, 
wenn eine erkennungsdienstliche Maßnahme nach 
den Abs. 1 bis 4 auf andere Weise nicht oder nur un-
ter erheblichen Schwierigkeiten durchgeführt werden 
kann. 2Im Falle einer Freiheitsentziehung hat die Poli-
zei unverzüglich eine richterliche Entscheidung nach 
Art. 97 herbeizuführen.“

8. Art. 15 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ein 
Betroffener“ durch die Wörter „eine betroffe-
ne Person“ ersetzt.

bb) In Nr. 1 werden die Wörter „Leib, Leben“ durch 
die Wörter „Leben, Gesundheit“ ersetzt.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Im Fall einer Freiheitsentziehung hat die Poli-
zei unverzüglich eine richterliche Entscheidung 
nach Art. 97 herbeizuführen.“

9. In Art. 17 Abs. 1 Nr. 3 werden die Wörter „in Art. 11 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 oder Nr. 5 genanntes“ ge-
strichen.

10. Art. 18 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 18

Richterliche Entscheidung

Wird einer Person aufgrund von Art. 17 die Frei-
heit entzogen, hat die Polizei unverzüglich eine rich-
terliche Entscheidung nach Art. 97 herbeizuführen.“

11. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Art. 14 
Abs. 6“ durch die Angabe „Art. 14 Abs. 7“ ersetzt. 

12. Art. 20 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 20

Dauer der Freiheitsentziehung

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen,

1. sobald der Grund für die Maßnahme der Polizei 
weggefallen ist, 

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung 
durch richterliche Entscheidung für unzulässig 
erklärt wird,

3. in jedem Fall spätestens bis zum Ende des Ta-
ges nach dem Ergreifen, wenn nicht vorher die 
Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richter-
liche Entscheidung angeordnet ist.

(2) 1In der richterlichen Entscheidung ist die 
höchstzulässige Dauer der Freiheitsentziehung zu 
bestimmen. 2Sie darf jeweils nicht mehr als einen 
Monat betragen und kann insgesamt nur bis zu einer 
Gesamtdauer von zwei Monaten verlängert werden.“

13. Art. 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Art. 13 
Abs. 2 Satz 4“ durch die Angabe „Art. 13 Abs. 2 
Satz 5“ ersetzt. 

b) In Nr. 4 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe 
„Nr.“ ersetzt.

14. Art. 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Art. 13 
Abs. 2 Satz 4“ durch die Angabe „Art. 13 Abs. 2 
Satz 5“ ersetzt. 

b) In Nr. 4 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe 
„Nr.“ ersetzt.

15. In Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird nach der Angabe 
„Art. 25“ die Angabe „Abs. 1“ eingefügt.

16. Art. 29 wird aufgehoben.

17. Art. 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Satznummerierung „1“ wird gestrichen. 

bb) In Nr. 1 Buchst. b werden die Wörter „in 
Art. 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 oder Nr. 5 
genanntes“ gestrichen.
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b) Die Sätze 2 bis 4 werden aufgehoben.

18. Nach Art. 32 wird folgender Art. 32a eingefügt:

„Art. 32a

Molekulargenetische Untersuchung bei  
Spurenmaterial unbekannter Herkunft

(1) 1Die Polizei kann auf Anordnung durch den 
Richter personenbezogene Daten durch moleku-
largenetische Untersuchung aufgefundenen Spu-
renmaterials unbekannter Herkunft erheben, wenn 
dies zur Gefahrenabwehr (Art. 2 Abs. 1) erforderlich 
ist. 2Die molekulargenetische Untersuchung darf 
nur zum Zwecke der Feststellung des DNA-Iden-
tifizierungsmusters, des Geschlechts, der Augen-, 
Haar- und Hautfarbe und des biologischen Alters des 
Spurenverursachers durchgeführt werden. 3Andere 
Feststellungen als die in Satz 2 genannten dürfen 
nicht getroffen werden. 4Hierauf gerichtete Untersu-
chungen sind unzulässig. 5Für die Durchführung der 
Untersuchung gilt Art. 14 Abs. 5 Satz 5 entsprechend.

(2) 1Die DNA-Identifizierungsmuster können in 
einer Datei gespeichert werden. 2Die DNA-Identifi-
zierungsmuster sind unverzüglich zu löschen, wenn 
der Zweck der Maßnahme nach Abs. 1 erreicht ist 
und soweit sie nicht nach anderen Rechtsvorschrif-
ten aufbewahrt werden dürfen. 3Art. 63 Abs. 2 und 3 
gilt entsprechend.“

19. Art. 33 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze 4 
und 5 eingefügt:

„4Der Einsatz von körpernah getragenen 
Aufzeichnungsgeräten in Wohnungen soll 
gegenüber den Betroffenen in geeigneter 
Weise dokumentiert werden. 5Eine Verwer-
tung der nach Satz 3 erlangten Erkenntnisse 
ist zum Zweck der Gefahrenabwehr nur zu-
lässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme richterlich festgestellt wurde.“ 

bb) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die 
Sätze 6 und 7. 

b) Abs. 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen 
und daraus gefertigte Unterlagen sind spätes-
tens zwei Monate nach der Datenerhebung zu 

löschen oder zu vernichten, soweit diese nicht 
benötigt werden

1. zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
von erheblicher Bedeutung oder Straftaten, 
oder

2. zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
polizeilichen Maßnahme, wenn eine solche 
Überprüfung zu erwarten steht.“

20. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in Art. 11 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 oder Nr. 5 genanntes“ ge-
strichen und nach dem Wort „kann“ die Wör-
ter „durch den Richter“ eingefügt.

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„3Die Maßnahme ist zu beenden, sobald der 
Grund hierfür entfallen ist.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Wörter „der Wohnung der ver-
antwortlichen Person“ werden durch 
die Wörter „von Wohnungen“ und 
das Wort „ihrer“ wird durch das Wort 
„der“ ersetzt.

bbb) Nach dem Wort „Anwesenheit“ wer-
den die Wörter „der verantwortlichen 
Person“ eingefügt. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

c) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Soweit dies zur Erfüllung des Überwa-
chungszwecks erforderlich ist, dürfen die erho-
benen Daten auf Anordnung durch den Richter 
zu einem Bewegungsbild verbunden werden.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und wie folgt 
geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Satz 2 wird Satz 1. 

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 
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dd) Satz 4 wird Satz 2. 

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

21. Art. 35 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden nach den Wör-
tern „Polizei kann“ die Wörter „auf Anord-
nung durch den Richter“ eingefügt. 

bb) In Nr. 1 werden die Wörter „Art. 11 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 5“ durch die An-
gabe „Art. 11a Abs. 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 4“  
ersetzt. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Abs. 3 wird Abs. 2.

d) Abs. 4 wird Abs. 3 und Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

„2In Eilfällen kann es diese Befugnis auf die Poli-
zei übertragen.“

e) Abs. 5 wird Abs. 4 und in Satz 1 wird die Angabe 
„Abs. 4 Satz 2“ durch die Angabe „Abs. 3 Satz 2“ 
ersetzt. 

f) Abs. 6 wird Abs. 5.

22. Art. 36 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 36

Besondere Mittel der Datenerhebung

(1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind 

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer 
Person, die durchgehend länger als 24 Stunden 
oder an mehr als zwei Tagen durchgeführt wer-
den soll (längerfristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel

a) zum Abhören oder zur Aufzeichnung des 
außerhalb von Wohnungen nichtöffentlich 
gesprochenen Wortes,

b) zur Feststellung des Standortes oder der 
Bewegungen einer Person oder einer be-
weglichen Sache, mit dem Ziel der Erstel-
lung eines Bewegungsbildes,

c) zur Feststellung des Standortes oder der 
Bewegung einer Person oder einer beweg-
lichen Sache, ohne dass ein Bewegungsbild 
erstellt werden soll,

d) zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen au-
ßerhalb von Wohnungen, auch unter Ver-
wendung von Systemen zur automatischen 
Erkennung und Auswertung von Mustern im 
Sinn von Art. 33 Abs. 5 und zum automati-
schen Datenabgleich,

e) zur Anfertigung von Bildaufnahmen außer-
halb von Wohnungen, auch unter Verwen-
dung von Systemen zur automatischen Er-
kennung und Auswertung von Mustern im 
Sinn von Art. 33 Abs. 5 und zum automati-
schen Datenabgleich.

(2) 1Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr 
oder einer drohenden Gefahr für ein bedeutendes 
Rechtsgut personenbezogene Daten mit den beson-
deren Mitteln nach Abs. 1 erheben über

1. die hierfür Verantwortlichen,

2. Kontakt- und Begleitpersonen, wenn bestimmte 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 
sie mit der Gefahrenlage in Zusammenhang ste-
hen oder

3. unter den Voraussetzungen des Art. 10 über die 
dort genannten Personen,

wenn andernfalls die Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
gefährdet oder wesentlich erschwert würde. 2Da-
tenerhebungen dürfen auch durchgeführt werden, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(3) Maßnahmen unter Einsatz besonderer Mittel 
der Datenerhebung nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 Buchst. a 
und b dürfen nur durch den Richter angeordnet  
werden. 

(4) 1Maßnahmen unter Einsatz besonderer Mit-
tel der Datenerhebung nach Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c 
und d dürfen nur durch den Leiter des Landeskrimi-
nalamtes oder eines Präsidiums der Landespolizei 
angeordnet werden. 2Diese Anordnungsbefugnis kann 
auf Polizeivollzugsbeamte, die die Ausbildungsqua-
lifizierung für die Ämter ab der vierten Qualifikati-
onsebene absolviert haben, oder Beamte mit der 
Befähigung zum Richteramt, die in Ämter ab der 
vierten Qualifikationsebene, fachlicher Schwerpunkt 
Polizeivollzugsdienst gewechselt sind, übertragen  
werden. 
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(5) 1Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 2 können auch 
zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tä-
tigen Personen (Personenschutzmaßnahme) er-
folgen. 2Soweit sie ausschließlich zum Schutz der 
bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen 
erfolgen, werden sie abweichend von Abs. 3 durch 
den Leiter des Landeskriminalamtes oder eines Prä-
sidiums der Landespolizei oder durch einen vom 
Leiter des Landeskriminalamtes oder eines Präsidi-
ums der Landespolizei bestellten Beauftragten der 
Behörde oder den verantwortlichen Einsatzleiter  
angeordnet. 

(6) 1In den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b  
und c gelten Art. 34 Abs. 2 Satz 2 sowie Art. 49  
Abs. 4 entsprechend, soweit die Maßnahme nicht 
ausschließlich als Personenschutzmaßnahme er-
folgt. 2Im Fall des Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b gilt Art. 34 
Abs. 3 entsprechend.

(7) 1In der schriftlichen Anordnung von Maßnah-
men nach Abs. 3 bis 5 sind Adressat und Art sowie 
einzelfallabhängig Umfang und Dauer der Maßnah-
me zu bestimmen und die wesentlichen Gründe an-
zugeben. 2Die jeweilige Maßnahme ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen und kann um jeweils längs-
tens drei Monate verlängert werden.“

23. Art. 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Art. 36 
Abs. 2“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „Art. 36 
Abs. 4 Satz 2 bis 4“ durch die Angabe „Art. 36 
Abs. 7 Satz 1“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Satz 2 und 3“ 
durch die Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Art. 36 Abs. 4 
Satz 4“ durch die Angabe „Art. 36 Abs. 7 
Satz 1“ ersetzt.

24. Art. 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Art. 36 
Abs. 2“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „Art. 36 
Abs. 4 Satz 2 bis 4“ durch die Angabe „Art. 36 
Abs. 7 Satz 1“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Satz 2 und 3“ 
durch die Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Art. 36 Abs. 4 
Satz 4“ durch die Angabe „Art. 36 Abs. 7 
Satz 1“ ersetzt.

25. In Art. 39 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Satz 2 
und 3“ durch die Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt.

26. Art. 40 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Satz 2 und 3“ durch 
die Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „Art. 36 Abs. 4 Satz 4“ 
durch die Angabe „Art. 36 Abs. 7 Satz 1“ ersetzt.

27. Art. 41 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Po-
lizei kann“ die Wörter „auf Anordnung durch den 
Richter“ eingefügt und die Wörter „Art. 11 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 5“ durch die Angabe 
„Art. 11a Abs. 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 4“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Satz 2 wird Satz 1 und nach den Wörtern 
„schriftlichen Anordnung“ werden die Wörter 
„nach Abs. 1 Satz 1“ eingefügt.

cc) Die Sätze 3 und 4 werden die Sätze 2 und 3.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 6 werden die Wörter „Satz 2 und 3“ 
durch die Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt.

bb) In Satz 7 wird die Angabe „Art. 92 Abs. 3“ 
durch die Angabe „Art. 95 Abs. 5“ ersetzt.

d) Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Erfolgt die Anordnung eines verdeckten Ein-
satzes technischer Mittel in Wohnungen aus-
schließlich als Personenschutzmaßnahme, gilt 
Art. 36 Abs. 5 Satz 2 entsprechend.“

28. Art. 42 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden nach den Wör-
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tern „Polizei kann“ die Wörter „auf Anord-
nung durch den Richter“ eingefügt. 

bb) In Nr. 1 werden die Wörter „Art. 11 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 5“ durch die Angabe 
„Art. 11a Abs. 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 4“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 im Satzteil vor Nr. 1 werden nach 
den Wörtern „Telekommunikation darf“ die Wör-
ter „auf Anordnung durch den Richter“ eingefügt. 

c) In Abs. 3 Satz 1 im Satzteil vor Nr. 1 werden nach 
den Wörtern „Polizei kann“ die Wörter „auf An-
ordnung durch den Richter“ eingefügt. 

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 im Satzteil vor Nr. 1 werden nach 
den Wörtern „Polizei kann“ die Wörter „auf 
Anordnung durch den Richter“ eingefügt und 
die Angabe „Art. 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2“ durch 
die Angabe „Art. 11a Abs. 2 Nr. 2“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Soweit die Maßnahme nach Satz 1 aus-
schließlich dazu dient, den Aufenthaltsort ei-
ner dort genannten Person zu ermitteln, darf 
sie durch die in Art. 36 Abs. 5 Satz 2 genann-
ten Personen angeordnet werden.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

e) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Polizei 
kann“ die Wörter „auf Anordnung durch den 
Richter“ eingefügt und die Wörter „Art. 11 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 5“ durch die 
Angabe „Art. 11a Abs. 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 4“ 
ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden nach den Wörtern „Voraus-
setzungen des Satzes 2 darf“ die Wörter „auf 
Anordnung durch den Richter“ eingefügt.

f) Abs. 6 wird aufgehoben. 

g) Abs. 7 wird Abs. 6.

29. Art. 43 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 im Satzteil vor Nr. 1 werden nach 
den Wörtern „kann die Polizei“ die Wörter 

„auf Anordnung durch den Richter“ einge-
fügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„2Art. 42 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.“

cc) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Sätze 3 und 4.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „kann 
die Polizei“ die Wörter „auf Anordnung durch 
den Richter“ eingefügt.

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„3Art. 42 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.“

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ ge-
strichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

d) Nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt:

„(6) 1Bezieht sich das Auskunftsverlangen 
nach Abs. 5 auf Daten, mittels derer der Zugriff 
auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, 
die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich 
getrennt eingesetzt werden, geschützt wird, darf 
die Auskunft auf Anordnung durch den Richter 
und nur dann verlangt werden, wenn die gesetz-
lichen Voraussetzungen für die konkret beab-
sichtigte Nutzung der Daten zum Zeitpunkt des 
Ersuchens vorliegen. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Betroffene von dem Auskunftsverlangen bereits 
Kenntnis hat oder haben muss oder wenn die 
Nutzung der Daten bereits durch eine gerichtliche 
Entscheidung gestattet wird; das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen ist aktenkundig zu machen.“

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7.

f) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8 und die Wör-
ter „Abs. 2 und 4 bis 6“ werden durch die Wörter 
„Abs. 2 und 4 bis 7“ ersetzt.

g) Der bisherige Abs. 8 wird aufgehoben.

30. In Art. 44 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „43 Abs. 2, 
4 und 5 Satz 2“ durch die Angabe „43 Abs. 2, 4  
und 6“ ersetzt. 
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31. Art. 45 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden nach den Wör-
tern „Polizei kann“ die Wörter „auf Anord-
nung durch den Richter“ eingefügt.

bb) In Nr. 1 werden die Wörter „Art. 11 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 2“ durch die Angabe 
„Art. 11a Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 im Satzteil vor Nr. 1 werden 
nach den Wörtern „Polizei kann“ die Wörter „auf  
Anordnung durch den Richter“ eingefügt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Die Sätze 2 bis 6 werden die Sätze 1 bis 5.

32. Art. 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Stel-
len können“ die Wörter „auf Anordnung durch 
den Richter“ eingefügt und die Wörter „Art. 11 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 5“ durch die An-
gabe „Art. 11a Abs. 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 4“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Satz 2 wird Satz 1 und nach dem Wort „An-
ordnung“ wird die Angabe „nach Abs. 1“ ein-
gefügt. 

cc) Die Sätze 3 und 4 werden die Sätze 2 und 3. 

33. Art. 47a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „kann 
die Polizei“ die Wörter „auf Anordnung durch den 
Richter“ eingefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden die Sätze 1 bis 3. 

34. Art. 49 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „oder 
Buchst. c“ durch die Angabe „ , Buchst. d oder 

Buchst. e“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Art. 43 Abs. 2 
Satz 2“ durch die Angabe „Art. 43 Abs. 2 Satz 3“ 
ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „oder c“ 
durch die Angabe „ , Buchst. d oder Buchst. e“ 
ersetzt.

35. Art. 50 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nr. 1 wird aufgehoben.

bbb) Nr. 2 wird Nr. 1 und die Angabe 
„Art. 34 Abs. 2 Satz 3“ durch die  
Angabe „Art. 34 Abs. 3“ ersetzt.

ccc) Die Nrn. 3 bis 6 werden die Nrn. 2  
bis 5. 

ddd) Nr. 7 wird Nr. 6 und die Wörter „Art. 43 
Abs. 2, 4 und 5 Satz 2“ werden durch 
die Angabe „Art. 43 Abs. 2, 4 und 6“ 
ersetzt.

eee) Nr. 8 wird Nr. 7.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 4“ durch die 
Angabe „Nr. 3“ und die Angabe „Nr. 6“ durch 
die Angabe „Nr. 5“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Angabe „Nr. 7“ durch die 
Angabe „Nr. 6“ ersetzt.

dd) In Satz 5 werden die Wörter „Nr. 1, 3 bis 5 
und 7“ durch die Wörter „Nr. 2 bis 4 und 6“ 
ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „Nr. 1 
und 3 bis 8“ durch die Angabe „Nr. 2 bis 7“  
ersetzt.

36. Art. 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „Art. 11 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 2“ durch die Angabe 
„Art. 11a Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 wird das Wort „Betrof-
fener“ durch die Wörter „betroffener Personen“ 
ersetzt. 
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37. Nach Art. 60 wird folgender Art. 60a eingefügt:

„Art. 60a

Zuverlässigkeitsüberprüfung

(1) 1Bei Anlässen, die mit erheblichen Sicher-
heitsrisiken verbunden sind, kann die Polizei perso-
nenbezogene Daten einer Person mit deren schriftli-
cher oder elektronischer Zustimmung bei öffentlichen 
und nichtöffentlichen Stellen erheben, übermitteln 
und anderweitig verarbeiten (Zuverlässigkeitsüber-
prüfung), soweit dies im Hinblick auf den Anlass und 
die Tätigkeit der betroffenen Person erforderlich und 
angemessen ist. 2Die Erforderlichkeit und der Umfang 
der Verarbeitung sind anhand einer Gefährdungs-
analyse festzulegen, wobei sich die Datenerhebung 
nach dem Zweck der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
richtet. 3Zuverlässigkeitsüberprüfungen können ins-
besondere erfolgen

1. zur Regelung der besonderen Zugangsberechti-
gung zu Veranstaltungen und Veranstaltungsrei-
hen, die besonders gefährdet sind,

2. für den privilegierten Zutritt zu einem Amtsge-
bäude oder einem anderen gefährdeten Objekt 
oder Bereich,

3. für die Erbringung von Dienstleistungen zur Un-
terstützung behördlicher Aufgaben,

4. bei Personen, die Zugang zu Unterlagen oder 
ähnlichen Inhalten haben sollen, aus denen sich 
sicherheitsrelevante Erkenntnisse für die Tätig-
keit von Polizei und Sicherheitsbehörden erge-
ben oder

5. zu Zwecken des Personen- und Objektschutzes.

4Die Polizei kann hierzu die Identität der Person fest-
stellen, deren Zuverlässigkeit überprüft werden soll, 
und zu diesem Zweck auch von ihr vorgelegte Aus-
weisdokumente kopieren oder Kopien von Ausweis-
dokumenten anfordern.

(2) 1Die Polizei ist befugt, das Ergebnis ihrer Zu-
verlässigkeitsüberprüfung an eine andere Stelle zu 
übermitteln, wenn die Beurteilung der Zuverlässig-
keit der anderen Stelle obliegt. 2Hat die Polizei dabei 
Zuverlässigkeitsbedenken, ist die betroffene Person 
vor der Datenübermittlung an die andere Stelle über 
die Bedenken der Polizei zu informieren, wenn die 
betroffene Person dies schriftlich oder in elektroni-
scher Form gegenüber der Polizei zuvor erklärt hat. 
3In den Fällen des Satzes 2 gibt die Polizei der betrof-

fenen Person Gelegenheit, Einwände gegen die Si-
cherheitsbedenken schriftlich oder in elektronischer 
Form vorzubringen, welche vor der Übermittlung 
nach Satz 1 zu prüfen sind. 4Die betroffene Person 
ist von der anderen Stelle auf die Möglichkeiten nach 
den Sätzen 2 und 3 und über Ablauf und Inhalt des 
polizeilichen Überprüfungsverfahrens spätestens vor 
der erstmaligen Datenübermittlung an die Polizei hin-
zuweisen. 5Hat die Polizei Zweifel daran, dass die 
andere Stelle ihrer Verpflichtung nach Satz 4 nach-
gekommen ist, ist die betroffene Person durch die 
Polizei vor der Übermittlung nach Satz 1 über das 
Bestehen von Sicherheitsbedenken zu informieren. 
6Von der Information des Betroffenen nach den Sät-
zen 2 und 5 kann unter den Voraussetzungen des 
Art. 65 Abs. 2 und 3 abgesehen werden. 7Erfolgt die 
Mitteilung an eine nichtöffentliche Stelle, beschränkt 
sich die Mitteilung nach Satz 1 darauf, dass Zuverläs-
sigkeitsbedenken bestehen.

(3) Die Polizei kann die andere Stelle dazu ver-
pflichten, ihr mitzuteilen, wenn sie eine Person trotz 
bekannter Zuverlässigkeitsbedenken der Polizei 
gleichwohl für den Anlass verwendet, für den die Zu-
verlässigkeitsüberprüfung durchgeführt wurde.

(4) Art. 54 Abs. 2 Satz 6 findet keine Anwendung.

(5) 1Die Polizei kann ferner Personen, die eine 
Tätigkeit in einer Behörde der Polizei oder des Ver-
fassungsschutzes anstreben, mit deren schriftlicher 
oder elektronischer Zustimmung einer Zuverlässig-
keitsüberprüfung nach Abs. 1 unterziehen. 2In diesen 
Fällen findet Arbeits- und Beamtenrecht Anwendung.“

38. In Art. 63 Abs. 3 Satz 4 werden die Wörter „Abs. 4 
Satz 2 oder Satz 3“ durch die Wörter „Abs. 4 Satz 1 
oder Satz 2“ ersetzt.

39. In Art. 64 Abs. 2 Satz 4 werden das Wort „Betroffe-
ner“ durch die Wörter „betroffener Personen“ und 
das Wort „Betroffenen“ durch die Wörter „betroffenen 
Personen“ ersetzt. 

40. Art. 65 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Daten“ 
die Wörter „ , einschließlich Bild- und Tonaufnah-
men,“ eingefügt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort 
„Einzelfall“ die Wörter „ , insbesondere wegen 
der überwiegenden berechtigten Interessen ei-
nes Dritten,“ eingefügt. 

41. In Art. 76 Abs. 7 Satz 2 und Art. 84 Abs. 2 wird jeweils 
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das Wort „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

42. In Art 87 Abs. 4 und Abs. 7 Satz 1 wird jeweils das 
Wort „Absätzen“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

43. Die Überschrift des VII. Abschnitts wird wie folgt ge-
fasst: 

„VII. Abschnitt

Opferschutz“.

44. Art. 91 wird Art. 100 und wie folgt gefasst:

„Art. 100

Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grund-
rechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, 
Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des 
Grundgesetzes und Art. 102 Abs. 1 der Verfassung), 
auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 des Grundge-
setzes und Art. 113 der Verfassung), des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 des Grundge-
setzes und Art. 112 Abs. 1 der Verfassung) sowie 
auf Freizügigkeit (Art. 11 des Grundgesetzes und  
Art. 109 der Verfassung) und auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes und Art. 106 
Abs. 3 der Verfassung) eingeschränkt werden.“

45. Art. 92 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 92

Verwendung personenbezogener Daten bei  
Opferschutz

(1) Die Polizei kann Auskünfte über personenbe-
zogene Daten einer zu schützenden Person verwei-
gern, soweit dies für den Opferschutz erforderlich ist.

(2) 1Öffentliche Stellen sind berechtigt, auf Ersu-
chen der Polizei personenbezogene Daten einer zu 
schützenden Person zu sperren oder nicht zu über-
mitteln. 2Sie sollen dem Ersuchen entsprechen, so-
weit entgegenstehende öffentliche Interessen oder 
schutzwürdige Interessen Dritter nicht überwiegen. 
3Die Beurteilung der Erforderlichkeit der Maßnahme 
durch die Polizei ist für die ersuchte Stelle bindend.

(3) Die Polizei kann von nicht öffentlichen Stellen 
verlangen, personenbezogene Daten einer zu schüt-
zenden Person zu sperren oder nicht zu übermitteln.

(4) Bei der Datenverarbeitung innerhalb der  

öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen ist sicher-
zustellen, dass der Opferschutz nicht beeinträchtigt 
wird.

(5) Die öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen 
teilen der Polizei jedes Ersuchen um Bekanntgabe 
von gesperrten oder sonst von ihr bestimmten Daten 
unverzüglich mit.“

46. Nach Art. 92 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„VIII. Abschnitt

Kostenwesen“.

47. Nach Art. 93 wird folgender Abschnitt IX. eingefügt: 

„IX. Abschnitt

Richtervorbehalte; gerichtliches Verfahren

Art. 94

Richtervorbehalte

Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen 
bedürfen folgende polizeiliche Maßnahmen einer ge-
richtlichen Entscheidung:

1. Entnahme von Körperzellen und molekularge-
netische Untersuchung zur Feststellung von 
DNA-Identifizierungs-Mustern (Art. 14 Abs. 3),

2. molekulargenetische Untersuchung von Proben 
nach Art. 14 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 zur Fest-
stellung der Identität einer hilflosen Person oder 
einer Leiche (Art. 14 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3),

3. Durchsuchung von Wohnungen (Art. 24 Abs. 1),

4. Verlängerung der Sicherstellung (Art. 28 Abs. 3 
Satz 2),

5. molekulargenetische Untersuchung aufgefun-
denen Spurenmaterials unbekannter Herkunft 
(Art. 32a Abs. 1 Satz 1),

6. Verwertung von automatisierten Bild- und Ton-
aufzeichnungen körpernah getragener Auf-
zeichnungsgeräte in Wohnungen (Art. 33 Abs. 4 
Satz 5),

7. elektronische Aufenthaltsüberwachung und Er-
stellung eines Bewegungsprofils (Art. 34 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 3),
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8. Postsicherstellung (Art. 35 Abs. 1 Satz 1), Öff-
nung ausgelieferter Postsendungen (Art. 35 
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 2) sowie Über-
tragung der Befugnis der Öffnung auf die Polizei 
(Art. 35 Abs. 3 Satz 2),

9. längerfristige Observationen (Art. 36 Abs. 3),

10. verdeckter Einsatz technischer Mittel zum Ab-
hören oder zur Aufzeichnung des außerhalb 
von Wohnungen nichtöffentlich gesprochenen  
Wortes (Art. 36 Abs. 3),

11. verdeckter Einsatz technischer Mittel zur Fest-
stellung des Standortes oder der Bewegungen 
einer Person oder einer beweglichen Sache mit 
dem Ziel der Erstellung eines Bewegungsbildes 
(Art. 36 Abs. 3),

12. Einsatz verdeckter Ermittler gegen eine be-
stimmte Person oder in der Absicht, eine nicht 
allgemein zugängliche Wohnung zu betreten 
(Art. 37 Abs. 2 Satz 1),

13. Einsatz von Vertrauenspersonen gegen eine be-
stimmte Person oder in der Absicht, eine nicht 
allgemein zugängliche Wohnung zu betreten 
(Art. 38 Abs. 2 Satz 1),

14. Einsatz technischer Mittel in Wohnungen (Art. 41 
Abs. 1 Satz 1), sowie Freigabe oder Löschung 
von hieraus erlangten Daten (Art. 41 Abs. 5 
Satz 1 und 4),

15. Feststellung der Rechtmäßigkeit der Anordnung 
eines verdeckten Einsatzes technischer Mittel 
in Wohnungen im Fall einer beabsichtigten an-
derweitigen Verwendung der hierbei erlangten  
Erkenntnisse (Art. 41 Abs. 6 Satz 2),

16. Eingriffe in den Telekommunikationsbereich 
nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 
Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 und 3, 
sowie Freigabe oder Löschung von nach Art. 42 
Abs. 1 erlangten personenbezogenen Daten 
(Art. 42 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 41 Abs. 5),

17. Verpflichtung von Diensteanbietern zur Über-
mittlung von Daten und zur Auskunft (Art. 43 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 1, Abs. 6 Satz 1),

18. verdeckter Zugriff auf informationstechnische 
Systeme (Art. 45 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
Satz 1) sowie Freigabe oder Löschung von hie-
raus erlangten Daten (Art. 45 Abs. 4 in Verbin-
dung mit Art. 41 Abs. 5),

19. Rasterfahndung (Art. 46 Abs. 1 Satz 1),

20. Einsatz von unbemannten Luftfahrtsystemen, 
soweit eine damit verbundene Maßnahme der 
Datenerhebung einer Anordnung durch den 
Richter bedarf (Art. 47 Abs. 3),

21. Verpflichtung Dritter zur Überwindung beson-
derer Sicherungen oder zur Mitwirkung hieran 
(Art. 47a Abs. 1 Satz 1),

22. weitergehende Zurückstellung oder Unterblei-
ben der Benachrichtigung von Personen nach 
erfolgter Datenerhebung (Art. 50 Abs. 4 Satz 1 
und 4),

23. Freigabe von erhobenen Daten, ohne dass die 
Voraussetzungen für ihre Erhebung vorgelegen 
haben (Art. 53 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2),

24. Bestätigung der Maßnahme, die bei Gefahr im 
Verzug durch Polizeivollzugsbeamte angeordnet 
wurde (Art. 95 Abs. 5 Satz 1),

25. Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentzie-
hung (Art. 97 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 4).

Art. 95

Gefahr im Verzug

(1) 1Bei Gefahr im Verzug können Maßnahmen, 
die eine Anordnung durch einen Richter vorausset-
zen, auch durch den Leiter des Landeskriminalamtes 
oder eines Präsidiums der Landespolizei angeordnet 
werden. 2Satz 1 gilt nicht für die Anordnung von Maß-
nahmen der molekulargenetischen Untersuchung 
nach Art. 14 Abs. 3 Satz 2 Alternative 2 und freiheits-
entziehende Maßnahmen nach Art. 97.

(2) 1Die Anordnungsbefugnis kann auf Polizei-
vollzugsbeamte, die die Ausbildungsqualifizierung 
für die Ämter ab der vierten Qualifikationsebene ab-
solviert haben, oder Beamte mit der Befähigung zum 
Richteramt, die in Ämter ab der vierten Qualifikati-
onsebene, fachlicher Schwerpunkt Polizeivollzugs-
dienst, gewechselt sind, übertragen werden. 2Satz 1 
gilt nicht für folgende Maßnahmen:

1. elektronische Aufenthaltsüberwachung nach 
Art. 34,

2. Postsicherstellung nach Art. 35,

3. verdeckter Einsatz technischer Mittel nach 
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Art. 36 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b, sofern ein Be-
wegungsbild einer Person erstellt werden soll,

4. verdeckter Zugriff auf informationstechnische 
Systeme nach Art. 45,

5. Einsatz technischer Mittel in Wohnungen nach 
Art. 41,

6. Rasterfahndung nach Art. 46.

(3) Im Fall des Art. 24 können die Maßnahmen 
bei Gefahr im Verzug abweichend von Abs. 1 und 2  
durch jeden Polizeivollzugsbeamten angeordnet  
werden.

(4) Maßnahmen nach Art. 47a können bei Ge-
fahr im Verzug durch diejenigen Personen angeord-
net werden, die die Maßnahme nach dem 2. Unter-
abschnitt des III. Abschnitts, zu deren Durchführung 
eine Verpflichtung nach Art. 47a erforderlich gewor-
den ist, anordnen dürfen.

(5) 1Wurde bei Gefahr im Verzug mit einer Maß-
nahme begonnen, ohne eine vorherige richterliche 
Anordnung einzuholen, ist unverzüglich eine richterli-
che Bestätigung der Maßnahme nachzuholen. 2Satz 1  
gilt außer in Fällen des Art. 41 Abs. 1 nicht, wenn 
die Maßnahme bereits vorher erledigt ist. 3Die Maß-
nahme tritt außer Kraft, soweit sie nicht binnen drei 
Werktagen richterlich bestätigt wird.

Art. 96

Verfahren für gerichtliche Entscheidungen;  
Wegfall der Anordnungsvoraussetzungen

(1) Soweit Vorschriften dieses Gesetzes eine 
gerichtliche Entscheidung vorsehen, gelten vorbe-
haltlich abweichender Regelung die Vorschriften 
des Buches 1 und für Freiheitsentziehungsverfah-
ren zusätzlich des Buches 7 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) ent-
sprechend.

(2) 1Maßnahmen, die eine richterliche Anord-
nung oder Bestätigung erfordern, sind unverzüg-
lich zu beenden, sobald die Anordnungsvorausset-
zungen entfallen. 2Besondere Regelungen dieses 
Gesetzes bleiben unberührt. 3Die Beendigung ei-
ner in Art. 33 bis 52 geregelten Maßnahme, die 
richterlicher Anordnung bedarf, und das Ergebnis 
der Maßnahme sind dem anordnenden Gericht  
mitzuteilen.

Art. 97

Richterliche Entscheidung bei Freiheitsentziehung; 
anwaltlicher Vertreter

(1) Wird eine Person auf Grund von Art. 13 Abs. 2 
Satz 3, Art. 14 Abs. 7 Satz 1, Art. 15 Abs. 3 Satz 1 
oder Art. 17 festgehalten, hat die Polizei unverzüglich 
eine richterliche Entscheidung über Zulässigkeit und 
Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen.

(2) 1Die richterliche Entscheidung kann ohne 
persönliche Anhörung der in Gewahrsam genomme-
nen Person ergehen, wenn diese rauschbedingt nicht 
in der Lage ist, den Gegenstand der persönlichen An-
hörung durch das Gericht ausreichend zu erfassen 
und in der Anhörung zur Feststellung der entschei-
dungserheblichen Tatsachen beizutragen. 2In diesen 
Fällen wird die richterliche Entscheidung mit Erlass 
wirksam und bedarf hierzu nicht der Bekanntgabe an 
die in Gewahrsam genommene Person. 3Dauert die 
Freiheitsentziehung nicht länger als bis zum Ende 
des Tages nach dem Ergreifen, findet § 419 Abs. 1 
Satz 2 FamFG bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des Satzes 1 keine Anwendung. 4Dauert die Frei-
heitsentziehung länger als bis zum Ende des Tages 
nach dem Ergreifen, ist in den Fällen des Satzes 1 
unverzüglich eine erneute richterliche Entscheidung 
herbeizuführen. 5Ist eine Anhörung hierbei nicht 
möglich, hat sich das Gericht einen persönlichen Ein-
druck von der in Gewahrsam genommenen Person 
zu verschaffen.

(3) Der Herbeiführung einer richterlichen Ent-
scheidung bedarf es nicht, wenn anzunehmen ist, 
dass die Entscheidung des Richters erst nach Frei-
lassung der in Gewahrsam genommenen Person er-
gehen würde.

(4) Zur richterlichen Entscheidung über die Fort-
dauer der Freiheitsentziehung über das Ende des Ta-
ges nach dem Ergreifen hinaus bestellt das Gericht 
der in Gewahrsam genommenen Person, die noch 
keinen anwaltlichen Vertreter hat, von Amts wegen 
für die Dauer des Vollzugs einen anwaltlichen Vertre-
ter als Bevollmächtigten.

(5) 1Ist die Freiheitsentziehung vor Erlass ei-
ner gerichtlichen Entscheidung beendet, kann die 
festgehaltene Person, bei Minderjährigkeit auch ihr 
gesetzlicher Vertreter, innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Freiheitsentziehung die Feststellung 
beantragen, dass die Freiheitsentziehung rechtswid-
rig gewesen ist, wenn hierfür ein berechtigtes Inter-
esse besteht. 2Der Antrag kann bei dem zuständigen 
Gericht schriftlich oder durch Erklärung zu Protokoll 
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der Geschäftsstelle dieses Gerichts gestellt werden.

(6) 1Für Gerichtskosten gelten die Vorschriften des 
Gerichts- und Notarkostengesetzes entsprechend, so-
weit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt 
ist. 2Für den Vergütungsanspruch eines nach Abs. 4 
bestellten Rechtsanwalts gelten die Vorschriften des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes entsprechend.

Art. 98

Zuständigkeit für gerichtliche Entscheidungen

(1) Für die gerichtliche Entscheidung ist vorbe-
haltlich abweichender Regelung das Amtsgericht am 
Sitz des Landgerichts zuständig, in dessen Bezirk die 
beantragende Polizeidienststelle ihren Sitz hat.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist zuständig

1. für die Entscheidung nach Art. 97 Abs. 1 das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Freiheitsent-
ziehung vollzogen wird, und

2. für die Entscheidung nach Art. 97 Abs. 5 das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Person von 
der Polizei in Gewahrsam genommen wurde.

Art. 99

Beschwerde, Rechtsbeschwerde

(1) 1Gegen die im ersten Rechtszug ergangenen 
Entscheidungen der Amtsgerichte in Angelegenhei-
ten nach diesem Gesetz findet die Beschwerde nach 
Maßgabe der §§ 58 bis 69 FamFG statt. 2Über die 
Beschwerde gegen Entscheidungen der Amtsgerichte 
entscheiden die Landgerichte. 

(2) 1Gegen die im zweiten Rechtszug in der 
Hauptsache ergangenen Entscheidungen der Land-
gerichte in Angelegenheiten nach diesem Gesetz fin-
det die Rechtsbeschwerde nach Maßgabe der §§ 70 
bis 75 FamFG statt. 2§ 62 FamFG gilt entsprechend. 
3Über die Rechtsbeschwerde entscheidet das Baye-
rische Oberste Landesgericht. 4Vor dem Bayerischen 
Obersten Landesgericht müssen sich die Beteilig-
ten außer im Verfahren über die Ausschließung und 
Ablehnung von Gerichtspersonen und im Verfahren 
über die Verfahrenskostenhilfe durch einen Rechts-
anwalt vertreten lassen. 5§ 10 Abs. 4 Satz 2 FamFG 
gilt entsprechend.“

48. Der bisherige Art. 94 wird Art. 91 und Abs. 1 Satz 1 

wird wie folgt geändert: 

a) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „Satz 2 
und 3“ durch die Wörter „Satz 1 und 2“ ersetzt.

b) In Nr. 1 werden die Wörter „Art. 11 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 2 oder Nr. 3“ durch die Angabe „Art. 11a 
Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3“ ersetzt.

49. Der bisherige Art. 94a wird Art. 101 und folgender 
Abs. 3 angefügt: 

„(3) 1Gewahrsamnahmen, die vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes angeordnet wurden und über den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens hinaus andauern sollen, 
sind spätestens einen Monat nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zu beenden, es sei denn, die Fortdauer des 
Gewahrsams wird richterlich bestätigt. 2Für die Anord-
nung der Verlängerung finden die zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Regelungen dieses Gesetzes Anwendung.“

50. Der bisherige Art. 95 wird Art. 102 und Abs. 2 wird wie 
folgt gefasst: 

„(2) Außer Kraft treten:

1. Art. 101 Abs. 2 mit Ablauf des 6. Mai 2023 sowie

2. Art. 101 Abs. 1 mit Ablauf des 25. Mai 2028.“

51. Nach Art. 99 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„X. Abschnitt

Schlussbestimmungen“.

§ 2

Änderung des  
Polizeiorganisationsgesetzes

Das Polizeiorganisationsgesetz (POG) in der in der 
Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2012-2-1-I) ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 
Abs. 29 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 werden nach dem Wort „Betäu-
bungsmitteln“ die Wörter „oder neuen psy-
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choaktiven Stoffen“ eingefügt.

bb) In Nr. 8 wird das Wort „Nummern“ durch die 
Angabe „Nrn.“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 bis 3 wird jeweils die Angabe 
„Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

3. In Art. 11 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Nummern“ 
durch die Angabe „Nrn.“ ersetzt.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes

In Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Verfassungs-
schutzgesetzes (BayVSG) vom 12. Juli 2016 (GVBl. 
S. 145, BayRS 12-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 14 der 
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, wird die Angabe „19“ durch die Angabe „19a“ 
ersetzt.

§ 4

Änderung des  
Bayerischen Versammlungsgesetzes

Das Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG) 

vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 421, BayRS 2180-4-I), 
das zuletzt durch § 1 Abs. 176 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 8 Abs. 3 werden die Wörter „ , im Internet“ 
gestrichen und die Wörter „von Schriften, Ton- oder 
Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder an-
deren Darstellungen“ werden durch die Wörter „ei-
nes Inhalts nach § 11 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs 
(StGB)“ ersetzt.

3. In Art. 22 Satz 2 werden die Wörter „des Strafgesetz-
buchs“ durch die Angabe „StGB“ ersetzt.

§ 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2021 in Kraft.

München, den 23. Juli 2021

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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